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„Der innerliche Staat als solcher ist Civilgewalt, die Richtung 
nach außen Militärgewalt, die aber im Staate eine bestimmte 
Seite in ihm selbst ist. Daß nun beide Seiten im Gleichgewich-
te sich befinden, macht eine Hauptaufgabe in der Gesinnung 
des Staates aus." 
G. W.F.  Hegel,  Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 271 
(Zusatz) 

A. Einleitung 

I. Das Duell und das Verhältnis von 
„Militär" und „Zivil" 

Eine Kernfrage  der Verfassungsgeschichte ist das Verhältnis von „Mil i tär" 
und „Zivi l " im 19. Jahrhundert. Unter dem Regime des demokratisch-
parlamentarischen Verfassungsstaates ist dieses Verhältnis weitgehend geklärt.1 

Das Militär ist verfassungsrechtlich  völlig eingebunden und unterliegt der 
uneingeschränkten parlamentarischen Kontrolle. Die Militärgewalt ist nichts 
anderes als ein bestimmter Bereich der Exekutive. Dem normativen Befund 
entspricht der soziale. Der Soldat gilt heute als „Staatsbürger in Uniform" und 
empfindet sich seinem Selbstverständnis nach so. Während das Verhältnis von 
„Mil i tär" und „Zivi l" danach für den modernen parlamentarischen Rechtsstaat 
als ein nahezu konfliktfreies  Verhältnis begriffen  werden kann, zeigt das 19. 
Jahrhundert keine einheitliche Struktur. Die Militärgewalt war noch nicht dem 
Primat des Parlaments unterworfen.  Beide Gewalten waren aber auch nicht 
mehr allein dem Monarchen verpflichtet.  Die Militärgewalt war vielmehr Teil 
eines inhomogenen Spannungsfeldes gegenstrebiger monarchisch-ständischer 
und konstitutionell-parlamentarischer Kräfte,  während der Zivilbereich bereits 
weitgehend parlamentarischer Kontrolle und Mitbestimmung unterlag. Gleich-
zeitig traten infolge des Aufstiegs des Bürgertums zivile Wert- und Verhaltens-
vorstellungen mit traditionellen, von Adel und Militär geprägten Mentalitäten 
in Konkurrenz. Vor dem Hintergrund der konstitutionellen Verfassungsord-
nungen ist das Verhältnis von „Mil i tär" und „Zivi l" damit ein entscheidender 
Gradmesser für die disparate Entwicklung der politischen und gesellschaftlichen 
Kräfte des 19. Jahrhunderts, dessen Bedeutung sich diese Kräfte selbst sehr 
bewußt waren. So sah die bürgerlich-konstitutionelle Bewegung in der Einfü-
gung des Militärs und der Heeresverfassung  in die konstitutionelle Ordnung 

1 Zum Wehrrecht der Bundesrepublik Deutschland siehe D. Rauschning,  Wehrrecht 
und Wehrverwaltung, in: Besonderes Verwaltungsrecht, hrsg. v. I. v.  Münch, 81988, 
S. 919 ff. 
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deren eigentliche Bewährungsprobe.2 Die Vertreter des monarchischen Prinzips 
betrachteten dagegen die Bewahrung der extrakonstitutionellen Position des 
Militärs als entscheidende Gewähr ihrer politischen und gesellschaftlichen 
Vormacht. 

Die genaue Bestimmung des Verhältnisses von „Mil i tär" und „Zivi l" verlangt 
Aussägen darüber, ob und wieweit das Militär in das Staats- und Gesellschafts-
gefüge integriert war, ob und in welchem Grade dem Militär ein gesellschaftli-
cher oder verfassungsrechtlicher  Sonderstatus zukam, und welche Mechanis-
men und Prozesse die Rolle des Militärs in Staat und Gesellschaft prägten und 
veränderten. Solche Fragen nach der verfassungs- und sozialgeschichtlichen 
Stellung des Militärs und seiner Bedeutung für Staat und Gesellschaft des 19. 
Jahrhunderts erfahren  in der Literatur divergierende Antworten. Wenn auch in 
der verfassungsgeschichtlichen Forschung an der Unvermeidbarkeit einer 
„Autonomie von extrakonstitutionellen und intrakonstitutionellen Momenten 
der Wehrverfassung" 3 und damit an der systembedingten Unmöglichkeit einer 
völligen Integration der Militärgewalt in das konstitutionelle Verfassungssystem 
des 19. Jahrhunderts kaum Zweifel bestehen, fallen die Einschätzungen 
hinsichtlich des Maßes der Integration und der sie fördernden  oder hemmenden 
Faktoren höchst unterschiedlich aus. 

Ein gewichtiger Teil der Forschung sieht bis zum Zusammenbruch des 
Deutschen Reiches im Jahre 1918 den beständigen Dualismus eines spätabsolu-
tistischen Vorstellungen verpflichteten „Militärstaates" und eines an konstitu-
tionellen Ideen orientierten Verfassungsstaates.4 Die Militärgewalt blieb danach 
bis zum Ende der konstitutionellen Epoche „Staat im Staate" bzw. „Staat 
außerhalb des Staates". Für Carl  Schmitt,  den profiliertesten  und — Ernst 
Rudolf  Huber  zufolge — konsequentesten Vertreter dieser These, ist der 
„Zwiespalt von Soldatenstaat und bürgerlichem Konstitutionalismus"5 Aus-
druck des ,,Dauerkonflikt[s]  von Soldat und Bürger"6 und damit des Grundpro-
blems des Staats- und Verfassungsdenkens des 19. Jahrhunderts.7 Die Ursache 
dieses Widerspruchs sieht er in der Unentschiedenheit, dem Kompromißcharak-

2 Siehe etwa J.Ch. Frhr.  v. Aretin/C.  v.  Rotteck,  Staatsrecht der constitutionellen 
Monarchie, Bd. 2, 21839, S. 146 f. Vgl. auch W.  Conze, Militarismus, in: Geschichtliche 
Grundbegriffe,  hrsg. v. O. Brunner,  W.  Conze u. R. Koselleck,  Bd. 4, 1978, S. I f f . / 16 
m.w.Nachw. 

3 E.R.  Huber,  Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 4, 21982, S. 516. 
4 Siehe etwa G. Ritter,  Staatskunst und Kriegshandwerk. Bd. 1,21959, S. 207 ff.;  G.A. 

Craig , Die preußisch-deutsche Armee, 1980, S. 243 ff. 
5 C. Schmitt,  Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, 1934, S. 24. Vgl. 

hierzu insbesondere die kritische Besprechung F.  Hartungs,  Staatsgefüge und Zusammen-
bruch des zweiten Reiches, HZ, Bd. 151 (1935), S. 528 ff. 

6 C. Schmitt,  ebd., S. 7. 
7 Siehe dazu auch E.-W.  Böckenförde,  Der deutsche Typ der konstitutionellen 

Monarchie im 19. Jahrhundert, in: der s., Staat, Gesellschaft, Freiheit, 1976, S. 112 ff.  /113, 
121 f., 125 ff. 
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ter der konstitutionellen Verfassungsordnungen 8, die den Gegensatz von 
preußischer Militärmonarchie und bürgerlicher Bewegung weder zugunsten 
eines Teils des Gegensatzpaares auflösen noch miteinander verbinden konnten. 
Tatsächlich spricht dafür vor allem die in der preußischen Verfassung von 1850 
(Art. 46) und der Reichsverfassung von 1871 (Art. 63) geregelte, nicht als 
gegenzeichnungspflichtig interpretierte und so aus der Ministerverantwortlich-
keit herausgenommene Übertragung des Oberbefehls auf den Monarchen. Aber 
auch die in der preußischen Verfassung von 1850 (Art. 108 II) explizit 
ausgesprochene Herausnahme des Verfassungseids aus dem Fahneneid der 
Soldaten unterstreicht die These von der extrakonstitutionellen Stellung des 
Militärs. 

Eine gegenläufige Bewertung gibt Huber.  Die Beobachtung einzelner Verfas-
sungsnormen9 reicht ihm zur Feststellung des Verhältnisses der Militärgewalt 
zum konstitutionellen Verfassungsstaat nicht aus.10 Die Beurteilung der Wirk-
lichkeit der Wehrverfassung  der konstitutionellen Zeit fordere  nicht nur die 
Beobachtung der militärischen, sondern auch der bislang durch die traditionelle 
Behandlung der Wehrverfassung  unterbewerteten parlamentarischen Realitä-
ten: „ In der Verfassungswirklichkeit  der konstitutionellen Epoche wurde die auf 
der einen Seite unleugbar vorhandene Tendenz zur Exemtion der Militärangele-
genheiten von der verfassungsmäßigen Parlamentszuständigkeit weit übertrof-
fen durch die umfassendere und stärkere Tendenz zur Unterwerfung  des bisher 
exemten Militärbereichs unter die Kontrolle und mitbestimmende Regulierung 
durch die Parlamentsgewalt."11 Der alleinige Blick auf „die existenziellen 
Momente des militärischen Lebens — Hierarchie, Befehl und Gehorsam, 

8 Siehe auch C. Schmitt,  Verfassungslehre, 61983 (Erstauflage 1928), S. 52 ff. 
9 Huber  (Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 4,21982, S. 518) weist darauf 

hin, daß die Befreiung der kaiserlichen Kommandoakte von der Gegenzeichnung oder die 
Befreiung der Armee vom Verfassungseid noch „keine  Exemtion  der  Armee  von der 
Verfassung"  (Hervorhebung im Original) bedeuten muß. Andere Verfassungsnormen 
sprechen ihm gerade für das Bemühen der konstitutionellen Verfassungen, „die Armee 
»intrakonstitutionell zu organisieren«" (Ebd., S. 516): „Das gesamte Militärwesen des 
Reichs war der Reichsgesetzgebung unterworfen;  Wehrpflicht,  Friedenspräsenzstärke, 
und Militärausgaben waren im Rahmen der Verfassung durch Reichsgesetz festzustellen; 
der Umfang der Befehlsgewalt des Kaisers war durch die Verfassung umrissen; auch die 
Befugnis des Kaisers, den Belagerungszustand zu verhängen und dabei das Militär zur 
Aufrechterhaltung  der öffentlichen  Sicherheit und Ordnung einzusetzen, war in der 
Verfassung selbst statuiert und umgrenzt" (Ebd.). Und auch die Relevanz des Verzichts 
auf Gegenzeichnung und Verfassungseid selbst relativiert sich nach Huber  durch den 
Verfassungseid des preußischen Königs und das Verfassungsgelöbnis einer Verfassungs-
treupflicht des Kaisers. 

1 0 Für Huber  bedarf  es vielmehr einer „Würdigung der Gesamtumstände des Rechts 
und der Wirklichkeit der Wehrverfassung,  um zu einer hinreichend begründeten Antwort 
auf die gestellte Frage zu kommen", ebd., S. 518. 

1 1 Ebd., S. 519. Vgl. auch E.R.  Huber,  Das Kaiserreich als Epoche verfassungsstaatli-
cher Entwicklung, in: Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. 
v. J. Isensee u. P. Kirchhof  Bd. 1, 1987, S. 36ff./60ff. 




